	Rechtsstaat




Aufgaben:

1. Erläutere anhand des Textes noch einmal die Probleme des formalen Rechtsstaates:

2. Charakterisiere und benenne die neue Form des Rechtstaates, wie sie in der BRD nach der Weimarer Republik entstanden ist:

RECHTSSTAAT


In diesem vereinigten, formalen Verständnis ist der RECHTSSTAAT nicht mehr eine eigene Staatsgat�tung, sondern bezeichnet nur eine besondere Art, in welcher der Staat tätig wird. Der for�melle Rechtsstaatsbegriff, der bis zum Ende der Weimarer Republik vorherrscht, wurzelt in dem Glauben an die Unfehlbarkeit der volonté generale (Rousseau). Wenn der mehr�heitliche Wille des zum Gesetzgeber gewor�denen Volkes als richtig anzusehen ist, so ge�nügt es, Form und Verfahren festzulegen, in denen dieser Wille umgesetzt wird. Unter dieser Voraussetzung ist jeder Rechtssatz un�beschadet seines Inhalts als verbindlich an�zusehen. Der omnipotente Konsens der Mehrheit führt zum Wertrelativismus, erhält aber die Einheit der Staatswillensbildung. Die sozial und weltanschaulich nicht mehr homogene Gesellschaft, die sich nicht mehr auf allseits für verbindlich gehaltene Werte verständigen kann, nimmt Zuflucht zu der Verbindlichkeit des Mehrheitsentscheids oh�ne Rücksicht auf seine inhaltliche Richtig�keit. Damit wird der RECHTSSTAAT auf seine formalen Inhalte reduziert. Inhaltlich kann er selbst totalitär werden. Die Erfahrungen der Wei�marer Zeit und vor allem der nationalsoziali�stischen Diktatur haben gezeigt, dass die Bin�dung der Staatstätigkeit an bestimmte For�men und Verfahren keine hinreichende Ga�rantie für die Geltung und Durchsetzung des Rechts ist.


Das Rechtsstaatsverhältnis des Grundgesetzes der Bundesrepublik be�schränkt sich nicht auf formale Siche�rungen, sondern enthält inhaltliche Aussagen über die Staatstätigkeit, die an oberste Rechtsgrundsätze gebunden wird. Im materialen Rechtsstaat. wird auch der Staat selbst vom Recht beherrscht und so die Freiheit des einzelnen gesichert. Alle staatliche Gewalt ist an die Grund�rechte gebunden, die auch gegenüber Entscheidungen der parlamentarischen Mehrheit durchgesetzt werden kön�nen. Grundrechte sind nicht nur eine


Schranke gesetzlicher Entscheidungen, sondern zugleich auch Zielbestimmun�gen aller Staatstätigkeit. Das materiale Grundprinzip des RECHTSSTAAT ist die Garantie der Menschenwürde, aus der sich we�sentliche inhaltliche Festlegungen für die Staatstätigkeit ergeben. Zu den Elementen des Rechtsstaatsprin�zips in seinem heutigen materialen Ver�ständnis gehören insbesondere: die Bin�dung aller Staatstätigkeit an die Verfas�sung als die ranghöchste Norm, die Rechtsbindung der Gewalten in Gesetz�gebung, Verwaltung und Rechtspre�chung, die Trennung und Ausbalancie�rung der Gewalten (auch im Verhältnis des Bundes zu den Ländern; (Födera�lismus), der Grundrechtsschutz als ma�teriale Seite des RECHTSSTAAT, die Garantie des ef�fektiven Rechtsschutzes des einzelnen gegenüber jeglicher ihn betreffenden Staatstätigkeit
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